
(zas) Stralsund/Teterow.
Bereits in unseren letzten Aus-
gaben berichteten wir über die
Geschichte des Teterower Berg-
ringrennens und die Teilneh-
mer aus Stralsund an diesen
jährlichen Rennen. Heute nun
Teil 3. 1975 wurden die Punkt-
läufe von den Favoriten be-
stimmt. Im Bergringpokallauf
starteten die stark fahrenden
Ernst Wolf und Fred Willamo-
wski und 4 weitere 250ccm-Fah-
rer mit 5 Sekunden Vorsprung
aus der ersten Startreihe, noch
vor den 10 besten Fahrern der
500 ccm-Klasse. Doch Dinse,
Perner und Griep hatten die
führenden Wolf und Willamo-
wski bald eingeholt. In Runde 5
stürzten Dinse und Perner bei
Start und Ziel spektakulär, Wolf
gewann vor Willamowski und
Griep. Kaum von ihrem Sturz
erholt, standen die beiden Riva-
len danach beim Goldhelmfina-
le wieder am Startband. Perner
musste mit einer Ersatzmaschi-

ne starten und kam schlecht
vom Start weg. Nach einer Auf-
holjagd überholte er noch am
Hechtsprung Dieter Griep und
lieferten sich vor den begeister-
ten Rennbesuchern einen har-
ten Kampf um den Goldhelm.
Dinse siegte vor Perner und
Griep. Dinse fuhr in diesem
Rennen einen Langhubmotor
und auch ein Automatikgetrie-
be vom Tschechen Svab, das al-
len anderen DDR- Sportlern
noch nicht zu Verfügung stand.
In der DDR-Meisterschaft wur-
de Perner wieder DDR-Vize-
meister und musste seine Lauf-
bahn nach einem Sturz in Par-
dubice (CSSR) beenden. 1980
wurden die Lizenzfahrer der
500 ccm-Klasse in die Lei-
stungsklassen I und II eingeteilt.
In der Leistungsklasse II ge-
wann der Stralsunder Hartmut

Ernst den ersten Vorlauf, sowie
auch in dieser Leistungsklasse
den Endlauf auf Jawa. 1981
startete Hartmut Ernst aus
Stralsund zusammen mit Lie-
schke, Triemer, Fröbel, Griep,
Lasarzik und den Mellbrüdern
beim Start um den Bergringpo-
kal von der letzten Startreihe,
erreicht aber keine Platzierung.

1984 gewann der im Stralsun-
der Nordsternclub ausgebildete
Ernst, nun für Teterow startend,
das kleine Finale der 500 ccm
Klasse.

1986 taucht wieder ein Stral-
sunder Fahrer in der Ergebnisli-
ste auf.  Mario Busch schaffte es
in der 500 ccm B-Lizenz, in den
Bergringpokallauf zu kommen,
startete aus der ersten Reihe des
Handicaprennens, konnte aber
nicht in die Entscheidung ein-
greifen. 1989 gewinnt Mario

Busch den Platzierungslauf   für
den Allroundpokal. Auch den 1.
Hoffnungslauf zur Einzelmei-
sterschaft konnte Busch auf Ja-
wa gewinnen.

1995 machte der Stralsunder
Christian Goertz auf sich auf-
merksam, indem er im Landes-
pokal-MV den 3. Platz belegte.

1997 hatte sich Christian Go-
ertz für das Goldhelmfinale plat-
ziert und startete neben Wigg,
Tatum, Banks, die in dieser Rei-
henfolge gewannen sowie den
deutschen Fahrern Barth, Maag,
Kröger, Danielczik und dem
Niederländer Anne van der
Helm, konnte sich aber nicht
platzieren. 1998 qualifizierte
Goertz sich -für den Bergring-
pokallauf und konnte aus der er-
sten Reihe des Handicaplaufes
starten, kam aber nicht auf das
Podest.

2002 machte der Stralsunder
Fahrer Mario Busch auf sich auf-
merksam, mit dem Sieg im Klei-
nen Finale der 500 ccm Lizenz-
fahrer der Leistungsklasse I.
2005 belegte der für Stralsund
startende Teterower Roberto
Haupt in der Teterower Club-
meisterschaft den 2. Rang.

2006 gewann der für Stralsund
an den Start gehende Schleswig-
Holsteiner Björn Danielczik den
2. und den 5. Punktlauf in der
500 ccm LK I Gr. B auf Masek,
musste aber im Lauf um den
Goldenen Helm leider nach ei-
nem Sturz ausscheiden. Ein wei-
terer Stralsunder, Andreas Gru-
ber, für Teterow startend, ge-
wann den 3. Punktlauf in der 500
ccm Lizenzklasse Gr. B, auch
den Finallauf der Gr. B konnte
Andreas Gruber auf Jawa für
sich entscheiden. 

Die Geschäftsleiter aller
haftungsbeschränkten Gesell-
schaften, hierzu zählen insbe-
sondere die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH),
die Unternehmergesellschaft
(UG haftungsbeschränkt), die
GmbH & Co. KG sowie die Ak-
tiengesellschaft, sind bei Vorlie-
gen einer Zahlungsunfähigkeit
und/oder Überschuldung ver-
pflichtet, rechtzeitig einen Insol-
venzantrag zu stellen. 

Zur Abmilderung der wirt-
schaftlichen Folgen der 
COVID-19 Pandemie hatte die
Bundesregierung diverse Maß-
nahmen beschlossen, um die
von der Pandemie betroffenen
Unternehmen zu stabilisieren
und somit Insolvenzverfahren
zu vermeiden. Unter anderem
wurde durch das COVInsAG
die Insolvenzantragspflicht un-
ter bestimmten Voraussetzun-
gen vorübergehend ausgesetzt.
Problematisch ist dabei, dass vie-
len Geschäftsführern nicht be-

wusst ist, dass die Aussetzung
der Insolvenzantragspflicht
nicht für alle Unternehmen gilt
und darüber hinaus zeitlich be-
grenzt ist. 

Die Aussetzung galt zunächst
ab dem 1. März 2020 bis zum 30.
September 2020 sowohl für den
Insolvenzgrund der Zahlungs-
unfähigkeit als auch der Über-
schuldung. Voraussetzung war
jedoch, dass die Zahlungsun-
fähigkeit und/oder Überschul-
dung auf den Folgen der Coro-
na-Pandemie beruhte und dass
ferner Aussicht besteht, eine be-
stehende Zahlungsunfähigkeit
zu beseitigen. Hierbei besteht ei-
ne gesetzliche Vermutung, dass
die Insolvenzreife pandemiebe-
dingt ist, für die Unternehmen,
die zum 31. Dezember 2019
nicht zahlungsunfähig waren.

Die Aussetzung der Insolvenz-
antragspflicht wurde nachfol-
gend bis zum 31. Dezember
2020 verlängert. Dies galt aber
nur für Unternehmen, die pan-

demiebedingt überschuldet, je-
doch nicht  zahlungsunfähig wa-
ren. Damit sollten diese Unter-
nehmen mehr Zeit erhalten,
durch Sanierungs- und Restruk-
turierungsmaßnahmen die Fol-
gen der Covid-19-Pandemie zu
bewältigen.

Die Pflicht zur Stellung eines
Insolvenzantrages wurde
schließlich nochmals vom 01. Ja-
nuar 2021 bis 30. April 2021 aus-
gesetzt für Unternehmen, bei
denen die Auszahlung der seit
November 2020 vorgesehenen
staatlichen Hilfeleistungen aus-
steht. Die Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht wurde hier-
bei erneut auf den Insolvenz-
grund der Zahlungsunfähigkeit
ausgeweitet. Sie greift allerdings
nur, wenn alle Aussetzungsvor-
aussetzungen vorliegen. Das be-
deutet, dass nicht nur die Insol-
venzreife pandemiebedingt sein
musste, sondern dass die Unter-
nehmen auch in dem Zeitraum
vom 01. November 2020 bis zum

28. Februar 2021 Hilfeleistun-
gen des Bundes und der Länder
zur Abmilderung der Folgen der
Covid-19-Pandemie beantragt
haben. Gleiches gilt, wenn eine
Antragsberechtigung des Unter-
nehmens vorlag, der Antrag
aber aus rechtlichen oder
tatsächlichen Gründen nicht
rechtzeitig gestellt werden konn-
te. Außerdem darf der Antrag
auf Hilfsleistungen nicht offen-
sichtlich aussichtslos gewesen
sein. Ferner musste die Hilfelei-
stung auch ausreichend sein, um
die Insolvenzreife tatsächlich zu
beseitigen. Diese Voraussetzun-
gen waren von den Geschäfts-
führern fortlaufend zu prüfen.
Lagen sie nicht vor, war der Ge-
schäftsführer verpflichtet, un-
verzüglich, und nicht erst nach
dem 30. April 2021, einen Insol-
venzantrag zu stellen.

Trotz der anhaltenden Bela-
stungen in der Corona-Krise ist
die Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht nicht nochmals ver-

längert worden. Damit gelten ab
dem 01. Mai 2021 die regulären
gesetzlichen Bestimmungen
weiter und die Geschäftsleiter
haben bei Insolvenzreife unver-
züglich einen Insolvenzantrag zu
stellen. Dieser Antrag ist gemäß
§ 15 a InsO spätestens drei Wo-
chen nach Eintritt der Zah-
lungsunfähigkeit und sechs Wo-
chen nach Eintritt der Über-
schuldung zu stellen.

Ein unterlassener oder verspä-
teter Insolvenzantrag erschwert
nicht nur die Rettung eines Un-
ternehmens. Er birgt auch be-
trächtliche Haftungsrisiken für
die Geschäftsführer bis hin zur
Strafbarkeit. Die rechtzeitige Be-
ratung durch einen im Insolvenz-
recht fachkundigen und erfahre-
nen Rechtsanwalt hilft, Haf-
tungsrisiken zu erkennen und ei-
ne mögliche Inanspruchnahme
der Geschäftsleiter zu vermeiden
oder abzumildern.
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Erfolgreiche Stralsunder Rennfahrer (Teil 3)

HAFTUNGSGEFAHREN FÜR GESCHÄFTSFÜHRER
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht endete am 30.04.2021


